
eine Straftat Geschädigten in der Regel nicht
besonders schwer. Es wäre darüber hinaus mit
der Annahme eines Verfolgungshindernisses
unvereinbar, wenn der Verletzte seine Interes-
sen in den Fällen des § 153a Abs. 1 StPO im
Rechtsweg geltend machen könnte. Einer
willkürlichen Handhabung dieser Vorschrift
durch die Staatsanwaltschaften wird auch
dadurch entgegengewirkt, dass die Verfah-
renseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO nur
mit Zustimmung des für das Hauptverfahren
zuständigen Gerichts erfolgen darf. Im übri-
gen gewährleistet auch die Verfassung keinen
Anspruch auf Strafverfolgung eines anderen
durch den Staat (BVerfGE 51, 176 [187]).

b) Anhaltspunkte für eine willkürliche oder
rechtsmissbräuchliche Einstellung des Verfah-
rens bezüglich des Beschuldigten sind nicht
ersichtlich.
Gegen den Gleichheitssatz wird nicht bereits
dann verstoßen, wenn die angegriffene Rechts-
anwendung oder das dazu eingeschlagene Ver-
fahren fehlerhaft sind. Hinzukommen muss
vielmehr, dass Rechtsanwendung oder Verfah-
ren unter keinem denkbaren Aspekt mehr
rechtlich vertretbar sind und sich daher der
Schluss aufdrängt, dass die Entscheidung auf
sachfremden und damit willkürlichen Erwä-
gungen beruht (BVerfGE 80, 48 [51]).
Diesen Anforderungen wird die Verfahrensein-
stellung nach § 153a Abs. 1 StPO gerecht. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass den Staatsanwalt-
schaften bei der Anwendung des Opportunitäts-
prinzips und der Beurteilung besonderer
Wertungskriterien für die Nichtverfolgung ei-
ner Straftat – wie der geringen Schuld des Be-
schuldigten oder dem öffentlichen Interesse an
der Strafverfolgung – ein besonders weiter Be-
urteilungsspielraum zukommt. Sowohl die
rechtliche Bewertung der Tat als Vergehen der
fahrlässigen Körperverletzung wie auch die
Annahme, die Schwere der Schuld stehe einer
Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO nicht ent-
gegen, sind rechtlich vertretbar. Sie beruhen
auf der Annahme, dass nicht ausgeschlossen
werden kann, dass die beschuldigten Ärzte
nicht sicher waren, ob die zahlreichen im
Magen des Beschwerdeführers festgestellten
Kokain-Bubbles keine Lebensgefahr darstellten.
Zwar ist die Staatsanwaltschaft und ihr folgend
das Amtsgericht nicht der Bewertung des
Gutachtens gefolgt, wonach davon auszuge-
hen sei, dass der Beschuldigte das Nicht-
vorliegen einer Notfallsituation im Sinne einer
akuten Drogenvergiftung des Beschwerde-
führers erkannt hatte. Die Staatsanwaltschaft
hat dabei jedoch zu Gunsten der Beschuldigten
– vorsatzausschließend und schuldmindernd –
berücksichtigt, dass zum Tatzeitpunkt konkrete
Anweisungen, Standards oder Absprachen über
die Behandlung von Patienten, die Kokain-
Bubbles geschluckt hatten, nicht vorlagen und
es bereits schon einmal zu einem lebensgefähr-
lichen Vorfall mit einem solchen Patienten ge-
kommen war. Hiergegen ist von Verfassungs

wegen nichts zu erinnern. Eine Begründung
der Zustimmungsentscheidung des Amtsge-
richts war weder nach den Vorschriften der
Strafprozessordnung (§ 34 StPO) noch verfas-
sungsrechtlich geboten. Es gibt grundsätzlich
keine verfassungsrechtliche Begründungs-
pflicht für mit ordentlichen Rechtsbehelfen
nicht mehr angreifbare gerichtliche Entschei-
dungen (BVerfGe 81, 97 [106]; 50, 287 [289f.]).

Anmerkung:

Im Bereich der Drogenkriminalität stellt sich das
praktische Problem der Entfernung von ge-
schluckten Kokain-Bubbles. Gastroskopie oder
Operation ist hier die Alternative. Im Ausgangs-
fall sind die Ärzte subjektiv von einer Lebensge-
fahr ausgegangen, die aber objektiv nicht vorge-
legen hat, so dass eine operative Entfernung
letztlich nicht angezeigt war. Auch die Frage des
umstrittenen Brechmitteleinsatzes, der bereits
auch zu einem ersten Todesopfer geführt hat,
stellt sich in diesem Zusammenhang. 

Kriminalpolitisch geht es dagegen um den
auch international viel diskutierten Bereich ei-
nes opferorientierten Verfahrens. Dazu gehört
auch die Frage nach Anfechtungsmöglichkeiten
des Opfers bei Verfahrenseinstellungen aus
Gründen der Opportunität, also im Bereich der
Diversion. Die praktische Bedeutung ist insoweit
sehr groß, wenn man bedenkt, dass jedes zweite
Strafverfahren und in Jugendsachen sogar zwei
von drei Verfahren informell erledigt werden.
Die 2. Jugendstrafrechtsreformkommission der
DVJJ, die ihre Vorschläge spätestens zum Juri-
stentag im September 2002 in Berlin vorlegen
wird, erörtert gegenwärtig die Problematik, wird
aber bei aller Bedeutung und Verstärkung von
Opferinteressen eine solche Anfechtungsmög-
lichkeit nicht befürworten. Die vom Bundesver-
fassungsgericht angeführten Gründe für das gel-
tende Recht bleiben also auch für die Reform
tragfähig und entscheidend. 

Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen lehrt Strafrecht an
der Universität Hamburg, ist Vorsitzender der DVJJ
und Mitherausgeber dieser Zeitschrift
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